
Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH 
Ein Unternehmen der Stadtwerke Cottbus GmbH 
Karl-Liebknecht-Straße 130 • 03046 Cottbus 

TP-E_MS-NAV_ V02-2023 Seite 1 von 4

NETZANSCHLUSSVERTRAG STROM 
für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers 

Zwischen 

Anschlussnehmer und Netzbetreiber 

Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH 
Name/Firma (ggf. Vollmacht eines für den Anschluss-
nehmer handelnden Vertreters als Anlage beifügen) 

Name/Firma 

Karl-Liebknecht-Straße 130 
Straße/Hausnummer Straße/Hausnummer 

03046 Cottbus 
PLZ/Ort PLZ/Ort 

wird folgender Vertrag über 

☐ Neuanschluss
☐ Änderung des bestehenden Netzanschlusses
☐ Bestandsanschluss
☐ _______________

geschlossen: 

Netzanschluss 
☐

☐ überwiegend gewerbliche Nutzung, voraussichtlicher 
Jahresverbrauch:  kWh 

Gemarkung/ Flur/ Flurstück oder Straße/ Hausnummer PLZ/ Ort 

Kundennummer 
(vom Netzbetreiber einzutragen) 
Grundstückseigentümer ist mit Anschluss-
nehmer ☐ identisch

☐
nicht identisch
(schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers/Erbbauberechtig-
ten als Anlage beifügen)

Anschlussspannung 20kVA

Netzebene der Abrechnung ☐ MS
☐ HS/MS

Netzebene der Messung für Entnahme ☐ MS
☐ HS/MS

Netzebene der Messung für Einspeisung ☐ MS
☐ HS/MS

Vorzuhaltende elektrische Leistung zur 
Entnahme am Netzanschluss 
(Netzanschlusskapazität) 

kVA Gewerbebedarf 
kVA Allgemeinbedarf 
kVA 
kVA 

Vorzuhaltende elektrische Leistung zur 
Einspeisung am Netzanschluss  
(Einspeisekapazität) 

kVA 

Ort der Energieübergabe/  
Ende des Netzanschlusses (Eigentums-
grenze) 

☐ Kundeneigene TrSt xxxx
☐ Endverschlüsse der EVC-eigenen 20-kV-Systeme
☐ abweichend:

Anschlussskizzen Siehe Anlagen 1a und 1b 
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Zählpunktbezeichnung bzw. Messlokati-
ons-Identifikationsnummer  
(falls bei Vertragsschluss bekannt, ggf. mehrere, sonst Zäh-
lerbezeichnung oder Aufstellungsort des Zählers 
Marktlokations-Identifikationsnummer 
(falls bei Vertragsschluss bekannt, ggf. mehrere) 
Marktstammdatenregisternummer 
(soweit vorhanden, ggf. mehrere) 
Beschreibung der Erzeugungs-/Batterie-
speicheranlage (Leistung, Art der Anlage, 
Brennstoff, etc.) 

Art und Umfang der Messeinrichtung 

☐ Stromwandlersatz Anzahl: 

☐
1/4-h-Lastgangzählung ohne
Fernauslesung Anzahl: 

☐
1/4-h-Lastgangzählung mit
Fernauslesung Anzahl: 

☐ Kunde stellt Telefonanschluss zur Verfügung
☐ Netzbetreiber stellt Telefonanschluss zur Verfügung

☐
Zwei-Energierichtungs-1/4-h-Last-
gangzählung ohne Fernauslesung Anzahl: 

☐
Zwei-Energierichtungs-1/4-h-Last-
gangzählung mit Fernauslesung Anzahl: 

☐ Kunde stellt Telefonanschluss zur Verfügung
☐ Netzbetreiber stellt Telefonanschluss zur Verfügung

☐ Impuls-Relais für Summationsgeräte
☐ Summationsgerät für Lastgangzählung
☐ Intelligentes Messsystem

1 Vertragsgegenstand  
1.1 Dieser Vertrag regelt den Netzanschluss oder die Netzanschlüsse der elektrischen Anlage des Anschlussneh-

mers, an die eine oder mehrere Erzeugungs-/Batteriespeicheranlage/n angeschlossen ist/sind, an das Mit-
telspannungsnetz des Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) und den weiteren Betrieb zur 
Entnahme und Einspeisung von elektrischer Energie sowie die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten.  

1.2 Für die nachfolgend aufgeführten Bereiche bedarf es gesonderter Vereinbarungen: 
a. Anschlussnutzung,
b. Netznutzung,
c. Belieferung mit elektrischer Energie sowie
d. gegebenenfalls Vermarktung des erzeugten bzw. ausgespeisten Stroms.

1.3 Die Rechte und Pflichten nach der Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzan-
schlussbestimmungen für Stromerzeuger, der Verordnung (EU) 2016/1388 zur Festlegung eines Netzkodex für 
den Lastanschluss, dem EEG, dem KWKG und der NELEV bleiben unberührt. Sollten Regelungen dieses Vertrags 
den zwingenden gesetzlichen Vorschriften widersprechen, gelten vorrangig diese gesetzlichen Vorschriften. 

1.4 Vor der Errichtung einer oder mehrerer Sonderverbraucher (z.B. Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur für E-Mobi-
lität oder Geräte und Anlagen mit Netzrückwirkungen) bzw. einer oder mehrerer Erzeugungs-/Batteriespeicher-
anlage/n hat der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von der/den Verbrauchern keine schädlichen Rückwirkungen in das 
Energieversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss der Sonderverbraucher ist mit dem Netzbetreiber abzu-
stimmen.  



TP-E_MS-NAV_ V02-2023 Seite 3 von 4

2 Netzanschlusskosten; Sonderleistungen; Baukostenzuschuss 
2.1 Für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses ist vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber, ein 

Entgelt nach Ziffer 3 der „AGB Anschluss – Entnahme und Einspeisung“ (Anlage 2) zu entrichten (Netzanschluss-
kosten). 

2.2 Für die Vorhaltung von Entnahmekapazität ist ein Baukostenzuschuss nach Ziffer 4 der „AGB Anschluss – Ent-
nahme und Einspeisung“ (Anlage 2) zu entrichten. 

2.3 Für die Vorhaltung von Einspeisekapazität ist kein Baukostenzuschuss zu entrichten. 
2.4 Die Netzanschlusskosten einschließlich Baukostenzuschuss 

☐ ergeben sich aus Anlage 3.
☐ wurden bereits gezahlt.

2.5 Vom Anschlussnehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen sind gesondert zu vergüten. 

3 Vertragsdauer; Kündigung; Mitteilung über Eigentumswechsel 
3.1 Dieser Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit.  
3.2 Dieser Netzanschlussvertrag ersetzt alle bisherigen Netzanschlussvereinbarungen bezüglich des in Anlagen 1a 

und 1b beschriebenen Netzanschlusses, dies umfasst insbesondere auch Regelungen zum Netzanschluss in et-
waig abgeschlossenen Stromeinspeiseverträgen, z. B. zum EEG oder KWKG. 

3.3 Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats 
gekündigt werden. Der Netzbetreiber kann den Vertrag nur nach Satz 1 kündigen, 
a. wenn er dem Anschlussnehmer zugleich mit der Kündigung den Abschluss eines neuen Vertrages zu ange-

messenen Konditionen so rechtzeitig anbietet, dass dieser ihn noch vor Beendigung des laufenden Vertra-
ges annehmen kann,

b. wenn dem Netzbetreiber die Gewährung des Netzanschlusses aus betriebsbedingten oder sonstigen wirt-
schaftlichen oder technischen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 EnWG nicht mehr möglich
oder nicht mehr zumutbar ist oder

c. wenn der Netzbetreiber sein Netz oder den Teil des Netzes, in dem der Netzanschluss liegt, an einen ande-
ren Netzbetreiber abgibt.

3.4 Der Netzbetreiber ist zudem berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn der An-
schlussnehmer wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen, d. h. solchen Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Netzbetrei-
ber regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten), wiederholt trotz Abmahnung zuwiderhandelt. § 314 BGB 
bleibt unberührt.  

3.5 Die Kündigung bedarf der Schriftform (keine E-Mail). 
3.6 Die gesetzlichen Pflichten des Netzbetreibers zum Netzanschluss und zur Abnahme des erzeugten Stroms aus 

dem EEG und dem KWKG bleiben unberührt. 
3.7 Durch die Stilllegung der an die elektrische Anlage angeschlossenen Erzeugungs-/Batteriespeicheranlage/n wird 

der Vertrag nicht beendet. 
3.8 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhältnisse an der 

elektrischen Anlage oder am angeschlossenen Objekt (Grundstück/Gebäude) in Textform unverzüglich mitzu-
teilen. 

4 Allgemeine und Ergänzende Bedingungen 
4.1 Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die als Anlage 2 beigefüg-

ten „Allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom) für elektrische Anlagen 
mit angeschlossener Erzeugungs-/Batteriespeicheranlage in höheren Spannungsebenen („AGB Anschluss – 
Entnahme und Einspeisung“) sowie die Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers. Die EVC legt für 
die Mittelspannung keine über die technischen Anwendungsregeln hinausgehenden technischen Mindestanfor-
derungen i.S.d. § 19 Abs. 1 EnWG fest. Die TAR, für die Mittelspannungsebene vor allem die VDE AR-N 4110, 
liegen bei der EVC (Raum 2.01) unter der Adresse Bahnhofstraße 14/15, 03046 Cottbus zur Einsichtnahme aus. 
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5 Anlagen 
5.1 Die nachfolgend genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrages: 

a. Anlage 1a: Geografischer Übersichtsplan
b. Anlage 1b: Schematischer Übersichtsplan mit Eigentums- und Schaltbefehlsgrenzen
c. Anlage 2: Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom) für elektrische 

Anlagen mit angeschlossener Erzeugungs-/Batteriespeicheranlage in höheren Spannungsebenen („AGB
Anschluss – Entnahme und Einspeisung“)

d. Anlage 3: entfällt
e. Anlage 4: Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Cottbus, den 
Ort/Datum Ort/Datum 

Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH 
Anschlussnehmer  Netzbetreiber 
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